
Pflege Aktuell
Informationen rund um die Pflege und Pflegeversicherung

Pflege und Betreuung nach Maß!

DIAKONIESTATION

GÄRTRINGEN

Ambulante Leistungen

- Pflege und Betreuung

- Nachbarschaftshilfe

- Hauswirtschaftliche Versorgung

- Mehrstundenbetreuung

- Essen auf Rädern

Diakoniestation 0 70 34 / 92 74-446
Nachbarschaftshilfe  0 70 34 / 92 74-140

SAMARITERSTIFT

GÄRTRINGEN

Stationäre Leistungen

- Stationäre Pflege

- Tagespflege

- Kurzzeitpflege

- Betreutes Wohnen

Samariterstift   0 70 34 / 92 74-0

Kirchstraße 17+19 • 71116 Gärtringen



Hospizdienst – „in schweren Zeiten nicht allein sein“

Dasein und begleiten

- ob wir still am Bett des Schwerkranken
oder Sterbenden sitzen

- ob wir die Hand dabei halten
- ob wir aus der Bibel lesen,

einen Liedvers singen oder beten
- ob wir miteinander reden
- ob wir kleine Handreichungen tun

für all das gibt es keine festen Regeln -

wir handeln nach den Bedürfnissen des schwerkranken und sterbenden Menschen.

Wir begleiten zu Hause, im Pflegeheim und auch in den Krankenhäusern.

Bei unserem Dienst sind wir zu Diskretion und Schweigen verpflichtet.

Hospizhandy: 0162 / 6207844





> technische Pflegehilfsmittel, z.B.
Mobilitätshilfen, Pflegebetten (grund-
sätzlich leihweise, sonst eine Zuzahlung
i.H.v.10%, höchstens 25,00 je
Pflegehilfsmittel; Befreiung ist möglich,
wenn die Härtefallregelung greift).

Falls die häusliche Pflege eines
Pflegebedürftigen nicht in ausreichendem
Umfang im häuslichen Bereich
sichergestellt werden kann, besteht ein
zeitlich nicht begrenzter Anspruch auf
teilstationäre Pflege in Einrichtungen der
Tages- oder Nachtpflege. Voraussetzung
ist aber, dass die Einrichtung ein
Vertragspartner der Pflegekasse ist.
Hier werden Aufwendungen pauschal,
monatlich bis zu:

2010         2012
Stufe I 440 450
Stufe II 1040 1100
Stufe III 1510 1550 gezahlt.

Der Bezug von Pflegegeld
kann mit der Inanspruch-
nahme von Sachleistungen
(professioneller Unter-
stützung) kombiniert
werden. Dies ermöglicht
es dem Pflegebedürftigen
und seinen Angehörigen,
die Hilfe den individuellen
Bedürfnissen entsprechend
zu gestalten. Bei der
Kombination von
Leistungen der Tages-
und Nachtpflege mit
ambulanten Sachleistungen
und/oder dem Pflegegeld
ist der höchstmögliche
Gesamtanspruch das 1,5-fache z.B. 100%
der Tages- und Nachtpflege + 50 % der
Sachleistungen. Wird also bspw. 50 % der
Leistung der Tages- und Nachtpflege in
Anspruch genommen, besteht künftig

daneben noch ein 100%-iger Anspruch
auf Pflegegeld oder eine
Pflegesachleistung. Letzterer erhöht sich
allerdings nicht, wenn weniger als 50 % der
Leistung für die Tages- und Nachtpflege in
Anspruch genommen wird. Die
Leistungsverbesserungen kommen so der
Tages- und Nachtpflege zugute.

Kann häusliche Pflege nicht, noch nicht
oder nicht in erforderlichem Umfang er-
bracht werden und reicht auch teilstatio-
näre Pflege nicht aus, hat der Pflegebe-
dürftige Anspruch auf (stationäre) Kurz-
zeitpflege. Dies ist auch für Kinder in
Einrichtungen der Behindertenhilfe oder
anderen geeigneten Einrichtungen
möglich.
> für eine Übergangszeit nach

stationärer Behandlung
> in Krisensituationen, wenn häusliche

und teilstationäre Pflege nicht
ausreichen

> Leistungsanspruch für längstens
4 Wochen,  je Kalenderjahr

> Pflegebedingte Aufwendungen
> Soziale Betreuung

€

€ €

€ €

€ €

Tages- und Nachtpflege

Kurzzeitpflege auch für
Kinder

Kombination von Leistungen der
Tages- und Nachtpflege mit
ambulanten Sachleistungen



Die Aufgaben der Servicestellen konzen-
trieren sich auf Fragen der Rehabilitation
und Teilhabe. Die Pflegestützpunkte haben
sich den Pflegebedürftigen und den
Problemstellungen rund um pflege-
bedingte Hilfebedarfe anzunehmen. Die
Pflegestützpunkte können in den
Servicestellen errichtet werden, in jedem
Fall ist eine enge Zusammenarbeit mit den
Servicestellen sicherzustellen.

Seit dem 1. Januar 2009 gibt es den
gesetzlichen Anspruch auf einen
Pflegeberater. Die Pflegeberater sind
Mitarbeiter der Pflegekassen, die über
Wissen aus den Bereichen des Sozial-
rechts, der Pflege und der Sozialarbeit
verfügen. In den Pflegestützpunkten
werden sich Pflegeberater der Sorgen und
Fragen von Hilfe- und Pflegebedürftigen
sowie deren Angehörigen annehmen, über
das vorhandene Leistungsangebot beraten
und persönlich begleiten. Ist bisher in
einem Bundesland noch kein Stützpunkt
aufgebaut worden, kann der Pflegeberater
oder die Pflegeberaterin auch in den
Geschäftsräumen der Pflegekasse
arbeiten.

Pflegeberater beraten Betroffene nicht nur
in Pflegestützpunkten, sondern auch
daheim. Durch das verstärkte
Zusammenwirken aller Kräfte im
ambulanten Bereich ergibt sich die Chance
eines Rückgangs kostenintensiver,
vollstationärer Versorgung. Auch hier gilt,
dass vorhandene Beratungsstrukturen der
Länder einbezogen werden sollen.

So gibt es z. B. die geriatrischen
Koordinationsstellen in Berlin, die
Beratungs- und Koordinierungsstellen in
Rheinland- Pfalz und die Informations-,
Anlauf- und Vermittlungsstellen in Baden-
Württemberg. Die Mitarbeiter dieser
Stellen können von den Kassen in die
Pflegeberatung eingebunden werden und
Teilaufgaben, wie z. B. die Aufgaben der
Koordinierung und der Vernetzung von
Leistungsträgern und -angeboten,
übernehmen.

Die durch Pflegeberatung verursachten
Kosten sind den Leistungsausgaben
zuzuordnen. Zu den erforderlichen
Aufwendungen für Pflegeberater zählen
neben den erforderlichen

* Personalkosten und
* Personalnebenkosten

auch die Sachkosten, zu denen
beispielsweise auch Aufwendungen
gehören, die durch gesonderte
Räumlichkeiten innerhalb eines
Pflegestützpunktes entstehen.

Wie unterscheiden sich die
vorhandenen Servicestellen
und die neuen
Pflegestützpunkte?

Was machen Pflegeberater?

Wie sind
Pflegeberaterkosten
zuzuordnen?



Sofern Pflegestützpunkte eingerichtet sind,
sind Pflegeberater dort anzusiedeln. Die
Pflegekassen haben die Versicherten, die
Leistungen der Pflegeversicherung
beantragen, darüber zu informieren, wo
sich der nächste Pflegestützpunkt befindet
und welcher Pflegeberater für ihn
erreichbar ist.
Der Pflegeberater wird in erster Linie im
Sinne eines Fallmanagements, d.h.
bezüglich der Bedarfslage im Einzelfall
tätig. Er erstellt bspw. einen individuellen
Versorgungsplan und er ist gehalten,
Leistungsanträge unverzüglich den
zuständigen Kassen zur weiteren
Bearbeitung bzw. Genehmigung zu
übermitteln. Der Pflegestützpunkt ist eher
im Sinne eines Caremanagements zu
betrachten, das sich auf die vertragliche
Steuerung des Versorgungssystems und
dessen Vernetzung konzentriert.

Die Inanspruchnahme des Pflegeberaters
ist freiwillig. Es ist selbstverständlich, dass
den Hilfebedürftigen keine bestimmte
Beratungsperson "aufgezwungen" werden
kann. Kommt der Hilfebedürftige mit
seinem Pflegeberater nicht zurecht, sind
k l ä r e n d e G e s p r ä c h e i n d e n
Pflegestützpunkten sicherlich eine
Möglichkeit.
Der Gesetzentwurf schreibt nicht vor,
welcher Pflegestützpunkt in Anspruch
genommen werden darf. Von daher
bestehen keine Bedenken, den
Nachbarstützpunkt in Anspruch zu
nehmen.

Der Anspruch auf Pflegebegleitung ist seit
dem 1. Januar 2009 verpflichtend, um den
Pflegekassen eine hinreichende Vorlaufzeit
einzuräumen. Dies schließt aber nicht aus,
dass bereits vor diesem Zeitpunkt
Pflegeberatung angeboten wird, sofern die
Pflegekasse bereits eine entsprechende
Struktur aufgebaut hat.

Wie unterscheiden sich
Pflegeberater und
Pflegestützpunkt?

Was passiert, wenn ich mit
meinem Pflegeberater nicht
klar komme?

Ab wann steht mir ein
Pflegeberater zur
Verfügung?

???



Welche Pflegehilfsmittel
gibt es?

Wer hat
Anspruch auf

Pflegehilfs-
mittel?

Pflegehilfsmittel und
technische Hilfen

Die aktuelle Fassung des
Pflegehilfsmittelverzeichnisses enthält
folgende von der Pflegekasse zu
vergütende Pflegehilfsmittel:

* Pflegebetten
* Pflegebettenzubehör
* Pflegebettzurichtungen
* Spezielle Pflegebett-Tische
* Pflegeliegestühle

* Waschsysteme
* Duschwagen
* Produkte zur Hygiene im Bett

(Bettpfannen, Urinflaschen,
Urinschiffchen, wiederverwend-
bare saugende Bettschutzeinlagen)

* Hausnotrufsysteme, Solitärgeräte
* Hausnotrufsysteme, angeschlossen

an eine Zentrale

* Lagerungsrollen
* Lagerungshalbrollen

* Saugende Bettschutzeinlagen zum
Einmalgebrauch

* Schutzbekleidung
(Einmalhandschuhe,
Schutzschürzen, Fingerlinge,
Mundschutz)

* Desinfektionsmittel

Pflegebedürftige
haben Anspruch
auf Versorgung
mit Pflegehilfs-
mitteln, die zur

Erleichterung der
Pflege oder zur

Linderung der Beschwerden des
Pflegebedürftigen beitragen oder ihm
eine selbständigere Lebensführung
ermöglichen (§ 40 Abs. 1 Pflege VG).

Pflegehilfsmittel sollen dazu dienen, dem
Pflegebedürftigen eine selbständigere
Lebensführung zu ermöglichen, die
häusliche Pflege zu erleichtern und
Beschwerden zu lindern. Mittel, die zum
täglichen Lebensbedarf gehören, sind
keine Pflegehilfsmittel, auch wenn sie die
Pflege erleichtern. Ob und in welcher
We i se d ie Ver so rgung mi t
Pflegehilfsmitteln notwendig ist, überprüft
die Pflegekasse im Zusammenhang mit
einer beauftragten Pflegefachkraft oder
dem medizinischen Dienst.

Produktgruppe 50
- Pflegehilfsmittel zur Erleichterung
der Pflege

Produktgruppe 51
Pflegehilfsmittel zur
Körperpflege/Hygiene

Produktgruppe 52
Pflegehilfsmittel zur selbständigeren
Lebensführung/Mobilität

Produktgruppe 53
Pflegehilfsmittel zur Linderung von
Beschwerden

Produktgruppe 54
Zum Verbrauch bestimmte
Pflegehilfsmittel



Sind Zuzahlungen zu
Pflegehilfsmitteln zu
leisten?

Zuzahlungen zu
Arzneimitteln

Physiotherapeuten

Pflegebedürftige, die das 18. Lebensjahr
vollendet haben, haben zu den Kosten der
technischen Hilfsmittel eine Zuzahlung von
10%, höchstens jedoch 25,00 je
Pflegehilfsmittel, selbst zu entrichten. Eine
Zuzahlung für zum Verbrauch bestimmte
Pflegehilfsmittel gibt es nicht. Darüber
hinaus können Pflegebedürftige ganz oder
teilweise von der Zuzahlung befreit
werden. Anträge gibt es bei den
Pflegekassen.

1. Für verschreibungspflichtige Medika-
mente beträgt die Zuzahlung 10 Prozent
des Preises, jedoch mindestens 5 und
maximal 10 pro Arzneimittel. Kinder und
Jugendliche bis zum vollendeten 18.
Lebensjahr sind von allen Zuzahlungen
befreit.

2. Bei nicht verschreibungspflichtigen
Medikamenten gilt: Diese Medikamente
werden von den gesetzlichen
Krankenkassen grundsätzlich nicht mehr
erstattet. Die Versicherten tragen die
Kosten also selbst. Diese Arzneimittel
unterliegen aber künftig der freien
Preisgestaltung. Das bedeutet, dass keine
staatlich festgeschriebenen Handels-
spannen für den pharmazeutischen
Großhandel und die Apotheken mehr
festgelegt werden. Mit der Aufhebung der
Preisbindung für nicht verschreibungs-
pflichtige Arzneimittel wird daher ein für
die Patientinnen und Patienten
vorteilhafter Preiswettbewerb eingeführt,
der nach Auffassung von Experten zu
sinkenden Arzneimittelpreisen führen
kann.

3. Bei nicht verschreibungspflichtigen
Arzneimitteln gibt es allerdings einige
Ausnahmefälle, in denen die
Krankenkasse die Kosten erstattet. Das gilt
zum Beispiel für Kinder unter 12 Jahren

und Jugendliche mit Entwicklungs-
störungen. Auch schwer Erkrankte
bekommen unter Umständen die Kosten
für rezeptfreie Arzneien erstattet, wenn
ein nicht verschreibungspflichtiges
Medikament zum Therapiestandard
gehört. In diesem Fall zahlt die Patientin
oder der Patient für Medikamente, die
weniger als 5 kosten, den tatsächlichen
Verkaufspreis. Bei Arzneien, die nicht mehr
als 50 kosten, beträgt die Zuzahlung 5 .
Für Medikamente die teurer sind, muss der
Versicherte 10 Prozent des Medikamen-
tenpreises, maximal aber 10 zuzahlen.

Die Krankengymnastik dient der Mobili-
sation der Gelenke und der Stabilisation,
Kräftigung der Muskulatur und des
Bandapparates. Geschädigte Gelenke und
Knochen sollen wieder endgradig
mobilisiert werden und es soll eine
Wiederherstellung erreicht werden. Durch
verschiedene Techniken, z.B. Kräftigung,
Dehnung und Mobilisation soll eine
Haltungsverbesserung und ein optimales
Zusammenspiel al ler Anteile des
Bewegungsapparates erreicht werden.

Die Massage dient der Lockerung
der Muskulatur durch vermehrte
Durchblutung. Ablagerungen von
Schlackestoffen im Muskelgewebe werden
gelöst und abtransportiert, wodurch die
Beweglichkeit wieder hergestellt wird. Die
Muskulatur benötigt eine optimale
Durchblutung und Versorgung der Nerven,
um optimale Leistung erbringen zu
können. Wenn dies nicht gewährleistet ist,
kommt es zu Verspannungen und
Muskelhartspann. Durch verschiedene
Massagetechniken, wie z.B. Knetung,
Vibration, Streichung oder Bohrung wird
die Durchblutung angeregt und die
Beweglichkeit und Kraft der Muskeln
gefördert.

€

€

€

€ €

€

€

Krankengymnastik

Massage



Logopädie

Ergotherapie

Logopädie leitet sich von den griechischen
Begriffen ‚logos‘ = Rede, und ‚paideia‘ =
Lehre, Ausbildung ab. Es geht um die
Sprache und das Sprechen (und was damit
zusammenhängt) und deren Vermittlung,
wenn Schwierigkeiten in diesen Bereichen
auftreten. Schwerpunkte sind: Probleme
bei der Nahrungsaufnahme und beim
Schlucken (z.B. nach Schlaganfall,
Säuglinge mit ‚Wolfsrachen‘, nach
Unfällen, Zahnfehlstellungen, nach
Operationen an der Zunge oder im
Mundbereich etc.). Probleme in der
Sprach- und Sprechentwicklung bei
Kindern (z.B. Fehler in der Grammatik,
Zweisprachigkeit, falsche Endungen,
wenig Wortschatz, Lispeln, Hölzeln,
Näseln, undeutliches Sprechen,
Verschlucken von Silben etc.). Probleme in
der Hörentwicklung bei Kindern ( z. B.
Schwerhörigkeit, Gehörlosigkeit, auditive
Wahrnehmungs- und Verarbeitungs-
störungen, Cochlear Implantat, etc.).
Probleme bei der Stimmgebung (z. B.
Heiserkeit, Sängerknötchen, Stimm-
bandlähmungen, Räusperzwang, Fehl-
belastungen und Überbelastungen der
Stimme, nach Kehlkopfoperationen etc.).
Probleme des Redeflusses (Stottern und
Poltern), Sprach- und Sprechprobleme im
Erwachsenenalter (z. B. nach Unfall,
Operationen am Gehirn, bei
Parkinson’scher Krankheit, Multipler
Sklerose, nach Schlaganfall, nach
Zungenteilentfernungen etc.). Lese- und
Rechtschreibprobleme (z. B. nach einer
Sprachentwicklungsverzögerung, nach
Schlaganfall, nach Unfall, Gehirn-
operation etc.).

as Wort Ergotherapie kommt aus dem
Griechischen "ergon", übersetzt in etwa
werken, tun oder handeln. Dies ist auch die
Grundlage der Ergotherapie, die
Handlungsorientierung. Ergotherapie ist
auch als Beschäftigungstherapie und

Arbeitstherapie bekannt und gehört als
medizinisch-therapeutische Fachrichtung

zum Gesamtkonzept der Rehabilitation.
Ergotherapie gilt als Heilmittel und
unterliegt der ärztlichen Verordnung. Ziel
der Ergotherapie ist es nicht vorhandene
oder verlorengegangene körperliche,
psychische oder kognitive Funktionen
wiederherzustellen oder zu fördern, so
dass der Betroffene die größtmögliche
Selbständigkeit und Unabhängigkeit im
Alltag erreichen kann. Das Auf-
gabengebiet der Ergotherapeuten ist sehr
umfangreich. Die Tätigkeitsfelder
umfassen Psychiatrie, Neurologie,
Orthopädie, Rheumatologie, Unfall-
chirurgie, Pädiatrie, Geriatrie und
Behindertenarbeit.

D



Hörgeräte-Akustik

Orthopädie-Schuhtechnik

Podologie

Lebensqualität

In Zusammenarbeit mit Hals-Nasen-
Ohren-Ärzten und den Krankenkassen hat
sich der Hörgeräteakustiker die
Realisierung einer optimalen Hörgeräte-
versorgung zum Ziel gemacht. Seine
Aufgabe liegt nicht nur in der Anpassung
von Hörgeräten entsprechend dem
individuellen Hörverlust sowie in der
Nachbetreuung und Nachversorgung,
sondern auch in der Beratung auf
Zusatzgeräte (wie z.B.: Lichtsignalan-
lagen, TV-Zubehör), die den Schwer-
hörigen besondere Situationen des
alltäglichen Lebens erleichtern. Doch der
Hörgeräteakustiker ist nicht nur ein
Anlaufpunkt für Hörgeschädigte, er bietet
auch Normalhörenden eine vielfältige
Palette an Produkten zum Schallschutz für
das Berufsleben.

Ein Handwerk im Dienst am gesunden und
gehbeh inde r t en Menschen . De r
Orthopädieschuhmacher ist heute neben
dem Orthopädiemechaniker, der vom Arzt
und vor allem vom Arzt für Orthopädie,
benötigte und anerkannte Techniker zur
handwerklichen Fertigung orthopädischer
Hilfsmittel für die Versorgung
Körperbehinderter.
Der orthopädische Maßschuh bildet nach
wie vor die Grundlage der orthopädie-
schuhtechnischen Versorgung. Er kann in
den vielfältigsten Formen hergestellt wer-
den, z.B. als Straßenschuh, als Sportschuh
oder auch als Unfallverhütungsschuh. Mit
der Innenschuhtechnik werden Versor-
gungsmöglichkeiten für Beinlängen-
differenzen, Fußergänzungen,
Vorfußersatz und für die Vielfalt von
schlaffen und spastischen Lähmungen
geschaffen, die auch unter dem Strumpf
getragen werden können.

Hinter diesem Namen verbirgt sich der
staatlich geprüfte medizinische Fußpfleger.
Als anerkannter Medizinalfachberuf wird
der Podologe oder die Podologin in
unserem Gesundheitssystem eine vakante
Versorgungslücke ausfüllen und als ärzt-
licher Assistenzberuf einen neuen Stellen-

wert erhalten. Podologen werden in Zu-
kunft mehr benötigt, da Risikopatienten mit
Diabetes mellitus, Rheumaerkrankungen
oder Gefäßleiden ständig an Zahl
zunehmen. Da ist die Zusammenarbeit von
Patient, Arzt, Orthopädieschuhmacher und
Podologe angesagt.
Hornhautabtragung und/oder Nagel-
bearbeitung sind Maßnahmen der
Podologischen Therapie und verord-
nungsfähig.

Für die Lebensqualität kranker,
behinderter oder pflegebedürftiger
Menschen ist es oft von entscheidender
Bedeutung, dass sie trotz ihrer
Hilfsbedürftigkeit in ihrer gewohnten
Umgebung bleiben können. Diese
vermittelt ihnen ein Gefühl von
Vertrautheit, Sicherheit und
Selbstbestimmtheit. Dabei wird häufig
übersehen, dass die Pflege zu Hause
Pflegebedürftige wie auch ihre
Angehörigen in eine neue und veränderte
Lebenssituation stellt.

Wer sich für die Pflege eines Angehörigen
zu Hause entscheidet, muss eine Fülle
neuer Aufgaben bewältigen. Viele
Angehörige übernehmen die Pflege
zusätzlich zu den bisherigen
Verpflichtungen gegenüber der Familie
und dem eigenen Beruf. Eine Gelegen-
heit, sich auf die Pflege einzustellen,
Fertigkeiten und notwendiges Wissen über
die Pflege zu erwerben, haben nur die
wenigsten. Dass es dann zu physischen
und psychischen Überlastungen der
pflegenden Angehörigen kommen kann,
ist leicht nachvollziehbar.

Aber Überlastungssituationen müssen
nicht zwangsläufig die Folge einer
häuslichen Pflege sein, denn Pflege kann
man lernen. Informationen über
Krankheitsfolgen, Kenntnisse über eine
aktivierende Pflege sowie das Wissen um
Entlastungsmöglichkeiten durch Pflege-
hilfsmittel, ambulante, teilstationäre und
stationäre Pflegeeinrichtungen helfen,
Anforderungen zu meis tern und
Überforderungen zu vermeiden.



Wie Sie Überforderungen
vermeiden können
Informieren Sie sich umfassend, inves-
tieren Sie Zeit in das Zusammentragen
von Informationen. Bitten Sie den
behandelnden Arzt um ausführliche
Information zum Krankheitsgeschehen
sowie zu möglichen Behandlungs- und
Rehabilitationsmaßnahmen. Erkundigen
Sie sich bei der Kranken- und Pflegekasse
nach Unterstützungsmöglichkeiten. Jede

Geschäftsstelle der Krankenkassen berät
Sie gerne. Lassen Sie sich durch einen
ambulanten Pflegedienst beraten. Gerade
in der Anfangsphase einer Pflegesituation
sind Informationen und Hinweise
besonders wichtig. Je umfassender Sie sich
informiert haben, desto besser können Sie
die notwendigen Entscheidungen treffen
und dadurch die Pflegesituation
mitgestalten. Denn als Pflegeperson
müssen Sie nicht alle Aufgaben alleine
bewältigen.
Beziehen Sie den Pflegebedürftigen und
die Familie in Entscheidungen ein. Von der
Entscheidung, einen pflegebedürftigen
Angehörigen zu Hause zu pflegen, sind
alle Familienmitglieder betroffen. Damit
sich alle Beteiligten auf mögliche
Veränderungen einstellen können ist es

wichtig, sie bereits im Vorfeld an Planung
und Vorbereitung der häuslichen Pflege
zu beteiligen. Fördern Sie den Pflege-
bedürftigen in seiner Selbständigkeit.
Informieren Sie sich vor der Übernahme
von Pflegeaufgaben zunächst immer über
die vorhandenen Fähigkeiten und
Fertigkeiten des Pflegebedürftigen und
beziehen Sie seine Selbsthilfemöglich-
keiten ein. Motivieren Sie den Pflege-
bedürftigen dazu, seine Fähigkeiten
einzusetzen und übernehmen Sie nur die

Aufgaben, die er selbst nicht ausführen
kann. Nutzen sie auch Hilfsmittel, die dem
Pflegebedürftigen eine größere
Selbständigkeit ermöglichen. Vernach-
lässigen Sie Ihre eigene Gesundheit nicht.
Im Sinne einer gesunden "Selbstpflege”
sollten Sie Ihre eigenen Bedürfnisse
ebenso ernst nehmen, wie die Wünsche
und Erwartungen des Pflegebedürftigen.
Für sich selbst Freizeit beanspruchen, sich
Zeit nehmen für Hobbys, das Treffen von
Freunden. Das alles ist wichtig für Ihr
körperliches und psychisches Wohl-
befinden. Solche Erholungsphasen
ermöglichen Ihnen einen inneren Abstand
zur Pflegesituation und helfen Ihnen, den
Pflegealltag mit all seinen Problemen
wieder mit neuer Kraft zu bewältigen.



Alltagshilfen
Unter der Bezeichnung Alltagshilfen
werden Hilfsmittel für den Haushalt, für
das Essen und Trinken, für die Körperpflege
sowie das An- und Auskleiden angeboten.
Sie sollen Bewegungseinschränkungen der
Arme sowie eine mangelnde Greif- und
Haltefunktion der Hände ausgleichen.

Das Greifen und Halten kann durch
Greifzangen, Griffverlängerungen oder
Griffverdickungen verbessert werden.

Bei vielen Verrichtungen wird eine Hand
dazu benutzt, Gegenstände festzuhalten.
Anti-Rutsch-Unterlagen können für
handbehinderte Menschen diese Funktion
übernehmen.

Ess- und Trinkhilfen: Spezialbestecke mit
besonderen Griffen für Rechts- bzw.
Linkshänder, Besteckhalter zum Ausgleich
einer fehlenden Greiffunktion,
Hochrandteller, Warmhalteteller,
Tellerränder, Trinkbecher sowie Haltegriffe
für Gläser sind nur einige Hilfsmittel aus
dem umfangreichen Angebot. Wichtig ist,
dass die Hilfsmittel die individuellen
Bewegungseinschränkungen ausgleichen.

Strumpfanzieher, Anziehhaken, Knöpfhilfe
gehören zu den Anziehhilfen. Sie sollen
Bewegungseinschränkungen der Hände,
Arme oder Wirbelsäule ausgleichen.
Wichtig ist, dass sie leicht und
bedienungsfreundlich sind.

Impressum: Herausgeber:
Vollmuth Marketing GmbH
Uhlandstraße 18
71155 Altdorf
Tel.  0 70 31/60 73 73
Fax 0 70 31/60 73 74
E-Mail: sv@Vollmuth-Marketing.de
www.dentumed.de

Eine Gewähr für die Vollständigkeit der Angaben
wird nicht übernommen. Der Nachdruck - auch
auszugsweise - und die Abspeicherung auf
Datenträger aller Art ist verboten.

Der Umwelt zuliebe drucken wir auf
chlorfrei gebleichtem Papier.

SchreibhilfePulsmesser

KnöpfhilfeGreifzangen

Trinkhilfen Strumpfanzieher



...natürlich frisch gebacken!

Täglich frische

Backwaren

Bäckerei - Konditorei

Karl Scheib
Königstr. 57, 71139 Ehningen

Tel. 0 70 34 / 70 69

Diakoniestation 0 70 34 / 92 74-446

Nachbarschaftshilfe 0 70 34 / 92 74-140

Samariterstift 0 70 34 / 92 74-0

Kirchstraße 17+19 • 71116 Gärtringen

Informations-, Anlauf- und Vermittlungsstelle
der Gemeinden Ehningen,
Gärtringen und Nufringen

Die IAV-Stelle berät und informiert Sie über Leistungen und Angebote im

ambulanten, teilstationären und stationären Bereich, deren Kosten, sowie

Finanzierungsmöglichkeiten. Die Beratung ist kostenlos und unabhängig

von Alter, Konfession und Nationalität. Alle Gespräche unterliegen der

Schweigepflicht. Wir beraten Sie gerne über weitere Möglichkeiten und

suchen mit Ihnen individuelle Lösungen.

Mechthild Jauß & Susanne Weiler
Kirchstraße 17, 71116 Gärtringen

Telefon: 07034 / 9274 145
e-Mail: IAV-Stelle@gmx.de

Raum für Ihre Eintragungen

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________



BRILLEN OPTIK STUDIO

KONTAKTLINSEN

VISUALTRAINING

ELISABETH TATJANA HOSEK

BISMARCK STRASSE 29
71116 GÄRTRINGEN

TEL. 07034-286714
OPTIK-STUDIO-HOSEK@T-ONLINE:DE

WWW.DER-ONLINEOPTIKER.DE

Apotheker Werner Mayer

Willhelmstraße 2 71116 Gärtringen

Tel. 07 03 4 / 2 60 19 Fax 28 55 86

PRAXIS FÜR PHYSIOTHERAPIE

MATTHIAS

Lerchenweg 6
71116 Gärtringen
www.matthias-bock-physio.de

Telefon 0 70 34/2 00 05
Telefax 0 70 43/92 98 94

SIEGFRIED KAUPP
BISMARCKSTRASSE 39   7116 GÄRTRINGEN.

TELEFON 0 70 34 / 2 20 13
TELEFAX 0 70 34 / 2 04 62


